
 
 
 
  SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 37/19 
             IN HESSEN UND NASSAU  
 
 
Vorblatt 
zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung  
 
 
A. Problemlage und Zielsetzung 
 
 Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss vom 29. Januar 2019 festgestellt, dass 

der Ausschluss vom Wahlrecht für in allen Angelegenheiten Betreute im Bundeswahlgesetz ver-
fassungswidrig ist. Wenngleich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keine unmittel-
bare Auswirkung auf kirchliches Wahlrecht hat, hat die EKD mit Schreiben vom 25. Februar 2019 
die Gliedkirchen gebeten, ihr Wahlrecht an dieser Stelle zu überprüfen. Auch die Kirchengemein-
dewahlordnung (KGWO) der EKHN enthält in § 2 KGWO bisher einen generellen Wahlrechts-
ausschluss für alle Gemeindemitglieder, für die zur Besorgung ihrer Angelegenheiten eine Be-
treuung bestellt ist. 

 
B. Lösung 
 
 Der Gesetzentwurf schlägt in § 2 KGWO eine Streichung des generellen Wahlrechtsausschlus-

ses für diesen Personenkreis vor, durch die auch Gemeindemitglieder, die unter Betreuung ste-
hen, das Wahlrecht erhalten. Es wird durch eine Neuregelung in § 4 Absatz 1 Satz 3 KGWO nur 
noch die Wählbarkeit in den Kirchenvorstand ausgeschlossen. Über die Regelungen des § 3 
Satz 1 DSWO und § 2 Absatz 5 KSWO ist damit auch eine Wählbarkeit in die Dekanatssynode 
oder die Kirchensynode ausgeschlossen. Die Regelung zur Wahl der Jugendmitglieder in § 4 Ab-
satz 1a KGWO ist in der Begrifflichkeit entsprechend anzupassen. 

 
C. Alternativen 
 Keine 
 
D. Finanzielle Auswirkungen 
 Keine 
 
E. Beteiligung 
 Rechtsausschuss 
 Kirchenleitung 
 
F.  Anlagen 
 1. Synopse zu §§ 2 und 4 KGWO 

2. Schreiben der EKD vom 25. Februar 2019 
 
 
G.  Referentin 
 Oberkirchenrätin Zander 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

Die Kirchengemeindewahlordnung vom 24. November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 
30. November 2018 (ABl. 2018 S. 377), wird wie folgt geändert:  

1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, wer aufgrund der Bestimmungen eines Kirchengesetzes 
das Wahlrecht verloren hat.“ 

2. In § 4 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

 „Nicht wählbar sind Gemeindemitglieder, denen zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten eine 
Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, 
wenn der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Betreuers die in § 1896 Absatz 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.“ 

3. In § 4 Absatz 1a wird das Wort „wahlberechtigten“ durch das Wort „wählbaren“ ersetzt. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2019 in Kraft.
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Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

Kirchengemeindewahlordnung 
Vom 24. November 2012 

(ABl. 2013, S.38,50), zuletzt geändert 
am 30. November 2018 (ABl.2018 S. 

377) 

 

§ 2 
Wahlrecht 

(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes werden 

von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern 

in gleicher, freier, allgemeiner, geheimer und 

unmittelbarer Wahl gewählt. 

 

(2) Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, die 

am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

 

(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, 

 

 

1. wem zur Besorgung aller seiner Angele-

genheiten eine Betreuerin oder ein Be-

treuer nicht nur durch einstweilige Anord-

nung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der 

Aufgabenkreis der Betreuerin oder des 

Betreuers die in § 1896 Absatz 4 und § 

1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

bezeichneten Angelegenheiten nicht er-

fasst, 

2. wer auf Grund der Bestimmungen eines 

Kirchengesetzes das Wahlrecht verloren 

hat. 

(4) Der Kirchenvorstand stellt fest, dass ein 

Wahlhindernis nach Absatz 3 vorliegt und trägt 

dies in das Wählerverzeichnis ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, wer auf-

grund der Bestimmungen eines Kirchengesetzes 

das Wahlrecht verloren hat. 

 
 

§ 4 
Wählbarkeit 

(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands können 

nur solche wahlberechtigten Gemeindemitglieder 
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Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

gewählt werden, die  

1. zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebens-

jahr vollendet haben, sofern bei Minder-

jährigen das schriftliche Einverständnis 

der Sorgerechtsinhaber mit einer Kandi-

datur vorliegt, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 

das Amt zu kandidieren, in eine Verarbei-

tung der erforderlichen personenbezoge-

nen Daten für das Wahlverfahren einwil-

ligen und bereit sind, das Versprechen 

nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenord-

nung abzulegen sowie erklärt haben, ob 

und bei welchem kirchlichen Arbeitgeber 

sie beschäftigt sind. 

Sie sollen konfirmiert sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand 

können nur solche wahlberechtigten Gemeinde-

mitglieder gewählt werden, die 

1. zu Beginn der Amtszeit das 14. Lebens-

jahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 

das Amt zu kandidieren und bereit sind, 

das Versprechen nach Artikel 13 Absatz 

6 der Kirchenordnung abzulegen sowie 

erklärt haben, ob und bei welchem kirch-

lichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht wählbar sind Gemeindemitglieder, denen 

zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten eine 

Betreuerin oder ein Betreuer nicht nur durch 

einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, 

wenn der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des 

Betreuers die in § 1896 Absatz 4 und § 1905 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Ange-

legenheiten nicht erfasst. 

(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand 

können nur solche wählbaren Gemeindemitglie-

der gewählt werden, die 

 
 

https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
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Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind 

und 

4. bei denen das schriftliche Einverständnis 

der Sorgerechtsinhaber in eine Verarbei-

tung der erforderlichen personenbezoge-

nen Daten für das Wahlverfahren sowie 

zur Mitarbeit im Kirchenvorstand als Ju-

gendmitglied vorliegt. 

(2) Nicht gewählt werden dürfen: 

1. Gemeindemitglieder, die im Umfang ei-

nes mehr als geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnisses zur Kirchengemeinde 

tätig sind. 

2. Gemeindemitglieder, die als Mitarbeiten-

de anderer kirchlicher Einrichtungen in 

der Kirchengemeinde im Umfang eines 

mehr als geringfügigen Beschäftigungs-

verhältnisses tätig sind. 

3. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

verbundene Partnerinnen oder Partner 

von Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern 

sowie deren Kinder. 

4. Ruhestandspfarrerinnen oder Ruhe-

standspfarrer, die zuvor Gemeindepfarre-

rin oder Gemeindepfarrer in derselben 

Kirchengemeinde waren, sowie deren 

Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

verbundene Partnerinnen oder Partner. 

5. Gemeindemitglieder, denen innerhalb der 

letzten sechs Jahre ihr Amt wegen gro-

ben Verstoßes gegen ihre Pflichten als 

Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher 
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Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

aberkannt worden ist (§ 51 KGO). 

(3) Nicht gewählt werden sollen: 

1. ordinierte Gemeindemitglieder. 

2. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 

verbundene Partnerinnen oder Partner 

von Personen, die aufgrund eines Be-

schäftigungsverhältnisses im Sinne von 

Absatz 2 Nummer 1 zur Kirchengemein-

de tätig sind. 

(4) Dem Kirchenvorstand sollen nicht gleichzeitig 

angehören: Ehegatten, Partnerinnen und Partner 

eingetragener Lebenspartnerschaften, Geschwis-

ter, Stiefgeschwister, Eltern und Kinder, Stiefel-

tern und Stiefkinder, Schwiegereltern und 

Schwiegerkinder. 

 

(5) Der Dekanatssynodalvorstand kann auf An-

trag des Benennungsausschusses oder des Kir-

chenvorstandes in begründeten Einzelfällen von 

der Vorschrift der Absätze 3 und 4 Ausnahmen 

bewilligen. Der Dekanatssynodalvorstand ent-

scheidet endgültig. 
 
 

https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18742#s10560017


D Evangelische Kirche
in Deutschland

Ev. Kirche in Hessen u. Nassa-j |
- Kirchenverwaltung -

Kirchenamt

Kirchenamt der EKD . Postfach 21 02 20 30402 Hannover

An die

Gliedkirchen

Eing. 2 8. Feb. 2019
Az.:

V.orgel.
der Evangelischen Kirche in Deutschla d

30A

18. F*- M^^

25. 02. 2019

Unser Zeichen:

AZ:0701/1

Abteilung Recht 121

Entscheidung des BVerfG zum Wahlrechtsausschluss für Betreute

- Auswirkungen auf gliedkirchliche Regelungen über die Wahl zu Kir-
chenvorständen

^12-
Bei Rückfragen:'

OKRDr. Thiele

T. +49(0)5112796-249

F. +49(0)511 2796-99 249

Christoph. Thiele@ekd. de

Sehrgeehrte Damen und Herren,

vor dem Hintergrund, dass sich einige gliedkirchlichen Regelungen zum akti-
ven Wahlrecht bei der Wahl zu Kirchenvorständen an den staatlichen Rege-
lungen zum Wahlrechtsausschluss orientieren, möchten wir auf die am 20.

Februar 2019 veröffentlichte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
(Az: 2 BvC 62/14) hinweisen (Anlage: PressemitteilungNr. 13/2019 vom 21.
Februar 2019;

Link zur Entscheidung: https://www.bundesverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Entscheidungen/DE/2019/01/cs20190129_2bvc006214.html;jsessio-
nid=3626211B577F9EA54D77COB102293F8F. 2_cid394).

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Regelungen der
Wahlrechtsausschlüsse für in allen ihren Angelegenheiten Betreute gemäß §
12N.r. 2desBundeswahlgesetzes(BWah[G) undfürwegen-Schuldunfähigkeit
in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter gemäß § 13
Nr. 3 BWahlGverfassungswidrigsind.

Daher empfehlen wir, die kirchlichen Regelungen, die den staatlichen ent-
sprechen oder eng an ihnen orientiert sind, zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

/oW/UJ^^v/ /

Herrenhäuser Str. 12

30419 Hannover

T. +49(0)511 2796-0
F. +49(0)511 2796-707
www. ekd. de

Info-Service

Evangelische Kirche
T. 0800 5040602

info@ekd.de
Mo bis Fr: 9 bis 18 Uhr

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE30 3506 0190 1010 5730 13

BIC:GENODED1DKD

Evangelische Bank
IBAN: DE05 5206 0410 0000 GGOO 00

BIC:GENODEF1EK1
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Bundesverfassungsgericht

> Startseite > Presse > Wahlrechtsausschlüsse für Betreute in allen Angelegenheiten und wegen Schuldunfähigkeit
untergebrachte Straftäter verfassungswidrig

Wahlrechtsausschlüsse für Betreute in allen Angelegenheiten und
wegen Schuldunfähigkeit untergebrachte Straftäter
verfassungswidrig

Pressemitteilüng Nr. 13/2019 vom 21. Februar 2019

Beschluss vom 29. Januar 2019
2 BvC 62 l

Die Regelungen der Wahlrechtsausschlüsse für in allen ihren Angelegenheiten Betreute gemäß § 13 Nr. 2 des
Bundeswahlgesetzes (BWahlG) und für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte
Straftäter gemäß § 13 Nr. 3 BWahlG sind verfassungswidrig. Dies hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
mit heute veröffentlichtem Beschluss im Verfahren einer Wahlprüfungsbeschwerde von acht Beschwerdeführern
entschieden und festgestellt, dass die von diesen Regelungen betroffenen Beschwerdeführer zu l., 2. und 4. bis 8. durch
ihren Ausschluss von der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in ihren Rechten verletzt sind. Ein Ausschluss vom aktiven
Wahlrecht kann zwar verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon
auszugeben ist, dass die Möglichkeit zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen Volk und Staatsorganen nicht
in hinreichendem Maße besteht. § 13 Nr. 2 BWahlG genügt aber den Anforderungen an gesetzliche Typisierungen nicht,
weil der Kreis der von der Regelung Betroffenen ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise
bestimmt wird. § 13 Nr. 3 BWahlG ist schon nicht geeignet, Personen zu erfassen, die regelmäßig nicht über die Fähigkeit
zur Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess verfügen.

Sachverhalt:

§ 13 Nr. 2 BWahlG sieht einen Wahlrechtsausschluss von Personen vor, für die ein Betreuer in allen Angelegenheiten
nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist. § 13 Nr. 3 BWahlG schließt Personen vom Wahlrecht aus, die sich
wegen einer im Zustand der Schuldunfähigkeit im Sinne des § 20 StGB begangenen Tat gemäß § 63 StGB in einem
psychiatrischen Krankenhaus befinden. Die Beschwerdeführer zu l., 2. und 4. bis 8., die teils dem erst- und teils dem
letztgenannten Personenkreis zugehören und deshalb an der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013
nicht teilnehmen durften, wenden sich nach erfolglosem Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl beim Deutschen
Bundestag mit ihrer Wahlprüfungsbeschwerde gegen diese Ausschlüsse und rügen einen Verstoß gegen den Grundsatz
der Allgemeinheit der Wahl aus Art. 38 Abs. l Satz l GG und das Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.

Wesentliche Erwägungen des Senats:

l. Der Wahlrechtsausschluss von Personen, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur
durch einstweilige Anordnung bestellt ist (§ 13 Nr. 2 BWahlG), verstößt sowohl gegen den Grundsatz der Allgemeinheit
der Wahl gemäß Art. 38 Abs. l Satz l GG als auch gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behiriderung gemäß
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.

a) § 13 Nr. 2 BWahlG schränkt den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ein, ohne dass dieser Eingriff den Schutz
gleichwertiger Verfassungsgüter in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen an gesetzliche Typisierungen
genügenden Weise bewirkt.

aa) Indem § 13 Nr. 2 BWahlG Personen, für die ein Betreuer zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten bestellt ist, von
der Ausübung des Wahlrechts ausschließt, ist die Gewährleistung, dass jeder Staatsbürger sein Wahlrecht in gleicher
Weise ausüben kann, betroffen.

bb) Dieser Eingriff in den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl ist nicht gerechtfertigt.
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(i) Zwar ist § 13 Nr. 2 BWahlG auf den Schutz eines der Allgemeinheit der Wahl gleichgewichtigen Verfassungsguts
gerichtet. Die Regelung zielt auf die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen
Willensbildung des Volkes. Da der Wahlakt integrierende Wirkung nur auf der Basis freier und offener Kommunikation
zwischen den Regierenden und den Regierten entfalten kann, kann ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht gerechtfertigt
sein, wenn bei einer bestimmten Personengruppe davon auszugeben ist, dass die Möglichkeit zur Teilnahme am
Kommunikationsprozess zwischen dem Volk und den Staatsorganen nicht in hinreichendem Umfang besteht.

(2) Es ist jedoch bereits zweifelhaft, ob § 13 Nr. 2 BWahlG zur Erreichung dieses Ziels überhaupt geeignet ist. Im
Ergebnis kann dies aber dahinstehen. Denn die Vorschrift verfehlt jedenfalls die verfassungsrechtlichen Anforderungen
an eine gesetzliche Typisierung, weil sie den Kreis der von einem Wahlrechtsausschluss nach § 13 Nr. 2 BWahlG
Betroffenen ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise bestimmt.

§ 13 Nr. 2 BWahlG schließt eine Person vom Wahlrecht aus, wenn diese nicht nur krankheits- oder behinderungsbedingt
unfähig ist, alle ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen, sondern wenn darüber hinaus aus diesem Grund ein Betreuer in
allen Angelegenheiten bestellt wurde. Aufgrund des im Betreuungsrecht durcKgängig geltenden
Erforderlichkeitsgrundsatzes unterbleibt eine Betreuerbestellung aber, soweit der Betreuungsbedürftigkeit des
Betroffenen auf andere Weise, insbesondere durch die Erteilung einer Betreuungs- oder Vorsorgevollmacht oder
hinreichende Versorgung im Familienla-eis, Rechnung getragen werden kann. In diesem Fall ist § 13 Nr. 2 BWahlG nicht
anwendbar und das Wahlrecht bleibt erhalten. Letztlich ist der Wahlrechtsentzug damit davon abhängig, ob wegen des
Vorliegens eines konkreten Betreuungsbedarfs die Bestellung eines Betreuers erfolgt oder ob diese aufgrund fehlender
Erforderliehkeit unterbleibt. Dieser im Tatsächlichen von Zufälligkeiten abhängige Umstand stellt aber keinen sich aus
der Natur der Sache ergebenden Grund dar, der geeignet ist, die wahlrechüiche Ungleichbehandlung gleichermaßen
Betreuungsbedürftiger zu rechtfertigen.

Demgegenüber kann auch nicht geltend gemacht werden, der Gesetzgeber knüpfe mit seiner Entscheidung an ein streng
formales Merkmal an, das klar, einfach feststellbar und bei der Organisation von Wahlen besonders praktikabel sei. Zwar
ist der Gesetzgeber berechtigt, die Durchführbarkeit der Massenveranstaltung Wahl durch typisierende Regelungen
sicherzustellen, die nicht allen Besonderheiten Rechnung tragen müssen. Der Gesetzgeber muss solchen
verallgemeinernden Regelungen aber realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen. Zudem müssen die
Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig verbundenen Ungleichheit stehen.
Voraussetzung hierfür ist, dass die durch die Typisierung eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten nur unter
Schwierigkeiten vermeidbar sind, lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen und das Ausmaß der
Ungleichbehandlung gering ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Bei der Bundestagswahl 2013 waren insgesamt 81. 220
Vollbetreute von einem Wahlrechtsausschluss gemäß § 13 Nr. 2 BWahlG betroffen. Welchen Anteil dieser Personenkreis
an der Gesamtzahl der Personen hat, die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten nicht in der Läge sind, ist nicht
feststellbar. Auch der Gesetzgeber hat sich mit dieser Frage nicht befasst. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass die
Gmppe der umfassend Betreuungsbedürftigen, bei der mangels Erforderlichkeit eine Betreuerbestellung unterbleibt,

.nicht wesenüich Ueiner oder sogar größer ist als die Gruppe der vom Wahlrecht ausgeschlossenen Vollbetreuten. Der
Eingriff in den Gleichheitssatz ist dabei auch nicht geringfügig, da den Betroffenen durch den Wahlrechtsausschluss das
vornehmste Recht des Bürgers im demokratischen Staat dauerhaft entzogen wird.

b) Neben der Verletzung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl verstößt § 13 Nr.. 2 BWahlG auch gegen das Verbot
der Benachteiligung wegen einer Behinderung gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Die Regelung führt zu einer
Schlechterstellung von Menschen mit Behindemngen. Dieser Eingriff in den Regelungsgehalt des
Schlechterstellungsverbots gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ist aus den vorstehenden Gründen nicht gerechtfertigt.

2. § 13 Nr. 3 BWahlG verstößt ebenfalls gegen verfässungsrechtliche Anforderungen. Der Ausschluss des Wahlrechts von
Personen, die sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 inVerbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen
Krankenhaus befinden, ist weder mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. l Satz l GG noch
mit dem Verbot der Benach.teiligung wegen einer Behinderung gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG vereinbar.

a) Auch § 13 Nr. 3 BWahlG greift in den Regelungsgehalt des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl ein, ohne dass
dieser Eingriff durch zwingende Gründe gerechtfertigt wäre.

aa) § 13 Nr. 3 BWahlG ist bereits nicht geeignet, Personen zu erfassen, die typischerweise nicht über die Fähigkeit zur
Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess verfügen. Weder die Feststellung der Schuldunfähigkeit zum
Tatzeitpunkt und die ihr zugrundeliegenden Krankheitsbilder gemäß § 20 StGB noch das Vorliegen der weiteren
Voraussetzungen für die Anordnung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB
erlauben den Rückschluss auf das regelmäßige Fehlen der für die Ausübung des Wahlrechts und die Erfüllung der
Integrationsfunktion der Wahl erforderlichen Einsichtsfähigkeit. Nach § 20 StGB handelt ohne Schuld, wer bei der
Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder
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wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu handeln. Dass unter diesen Voraussetzungen zugleich typischerweise vom Fehlen der für die
Ausübung des Wahlrechts erforderlichen Einsichtsfähigkeit ausgegangen werden kann, erschließt sich nicht, da die zur
Begründung der Schuldunfähigkeit geeigneten Krankheitsbilder nicht regelmäßig mit der Unfähigkeit zur Teilnahme am
demokratischen Kommunikationsprozess verbunden sind. Hinzu kommt, dass "Schuldunfähigkeit" im Sinne von § 20
StGB kein dauerhafter und deliktsunabhängiger Zustand ist, sondern allein die geistige Verfassung einer Person bei
Begehung der Tat beschreibt. Auch die in § 63 StGB vorausgesetzte länger andauernde und in die Zukunft reichende
Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Gesundheit ändert nichts an dem Befund, dass die der Feststellung
derartiger Beeinträchtigungen zugrundeliegenden Krankheitsbilder ungeeignet sind, die Annahme regelmäßig
vorliegender wahlrechtlicher Entscheidungsunfähigkeit zu begründen.

bb) Außerdem führt auch § 13 Nr. 3 BWahlG zu Ungleichbehandlungen, für die sachliche Gründe nicht ersichtlich sind.
Im Ergebnis wird der Kreis der Regelungsbetroffenen in willkürlicher, die Fähigkeit zur Teilnahme am demokratischen
Kommunikationsprozess unzureichend berücksichtigender Weise bestimmt. So bleibt das Wahlrecht erhalten, wenn von
der Anordnung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nur deshalb abgesehen wird, weil von dem
Schuldunfähigen keine Gefahr erheblicher Straftatea ausgeht. Dabei ist in solchen Fällen aber nicht auszuschließen, dass
die wahlrechtliche Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit in gleichem oder gar höherem Umfang eingeschränkt ist als bei
einem gemäß § 13 Nr. 3 BWahlG vom Wahlrecht Ausgeschlossenen. Gleiches gilt in Fällen der Unterbringung
strafrechtlich nicht in Erscheinung getretener Personen wegen Fremd- oder Selbstgefährdung nach den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften. Auch in diesen Fällen bleibt, obwohl vergleichbare Diagnosen vorliegen können, das
Wahlrecht unangetastet. Wird in Fällen, in denen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus neben einer
Freiheitsstrafe angeordnet wird, durch das zuständige Gericht gemäß § 67 Abs. 2 StGB bestimmt, dass die Strafe ganz
oder teilweise vor der Maßregel zu vollziehen ist, bleibt das Wahlrecht bei unveränderter Einsichtsfähigkeit zunächst
bestehen und entfällt erst mit Beginn des Maßregelvollzugs, ohne dass dafür eine wahlrechtlich tragfähige Begründung
erkennbar wäre. Schließlich, lebt das Wahlrecht eines schuldunfähigen, in der Psychiatrie Untergebrachten wieder auf,
wenn er gemäß § 6ya StGB nachträglich in eine Entziehungsanstalt überwiesen wird. Wird er allerdings anschließend
wieder in ein psychiatrisches Krankenhaus zurücküberwiesen, entfällt das Wahlrecht von neuem.

b) § 13 Nr. 3 BWahlG verstößt außerdem gegen das Verbot einer Benachteiligung wegen einer Behinderung gemäß Art. 3
Abs. 3 Satz 2 GG. Der Wahlrechtsausschluss von Personen, die wegen einer im Zustand der Schuldunfähigkeit
begangenen Straftat in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, entzieht Menschen mit Behinderungen
das zentrale demokratische Mitwirkungsrecht. Dieser Eingriff in den Schutzgehalt von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ist aus den
dargelegten Gründen nicht gerechtfertigt.
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